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Einleitung und Gang der Arbeit

Das deutsche Glücksspielrecht ist eine interessante und konfliktbeladene 
Querschnittsmaterie, bestehend aus zivil-, verwaltungs- und strafrechtlichen 
Vorschriften. In Politik und Rechtswissenschaft wird seit jeher lebhaft da-
rüber diskutiert, wie das Glücksspiel zu regulieren ist. Dabei ging es in jün-
gerer Zeit vor allem um die Frage, inwieweit die Regelungen des Glücks-
spielverwaltungsrechts, namentlich des sog. Glücksspielstaatsvertrages1 bzw. 
der diesen ausführenden und ergänzenden Ländergesetze, mit Verfassungs- 
und Unionsrecht zu vereinbaren sind.

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich dagegen auf das Glücksspiel-
strafrecht. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht der in den §§ 284 f. StGB 
verwendete Begriff des Glücksspiels. Was genau unter „Glücksspiel“ im 
Sinne dieser Vorschriften zu verstehen ist, definiert das Strafrecht nicht. 
Dies deutet darauf hin, dass der Strafgesetzgeber von einer typischen, all-
gemein bekannten und daher nicht umschreibungsbedürftigen Erscheinung 
des täglichen Lebens ausgeht.2 Das Verständnis vom strafrechtlichen Glücks-
spielbegriff wurde wesentlich durch das Reichsgericht3 geprägt und ist im 
Kern bis heute unverändert. Nach der in Rechtsprechung4 und Litera-

1 Die bis zum 30.06.2021 geltende Fassung des Staatsvertrages zum Glücksspiel-
wesen in Deutschland (kurz: Glücksspielstaatsvertrag bzw. GlüStV) v. 15.12.2011 
(GlüStV 2012) trat nach dessen Ratifizierung in den jeweiligen Bundesländern (vgl. 
BW GBl. 2012, S. 385) am 01.07.2012 in Kraft und wurde danach durch den Dritten 
Glücksspieländerungsstaatsvertrag v. 18.04.2019 (3. GlüÄndStV; vgl. BW GBl. 2019, 
S. 470), in Kraft getreten am 01.01.2020, nur punktuell für den Sportwettbereich ge-
ändert; siehe hierzu näher BW LT-Drs. 16/6931. Die aktuelle Fassung – der Staatsver-
trag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland v. 29.10.2020 (GlüStV 
2021; vgl. BW GBl. 2021, S. 120) – ist am 01.07.2021 in Kraft getreten und sieht 
grundlegende Neuerungen vor, insbesondere eine Erlaubnismöglichkeit für bis dato 
verbotene Online-Glücksspiele; zum Entwurf und dessen Begründung siehe BW LT-
Drs. 16/8480 u. 16/9487.

2 So BGH, Beschl. v. 29.09.1986 – 4 StR 148/86, BGHSt 34, 171 (175).
3 Siehe etwa RG, Urt. v. 28.02.1882 – Rep. 257/82, RGSt 6, 70 (74); RG, Urt. v. 

03.04.1908 – IV 155/08, RGSt 41, 218; RG, Urt. v. 26.05.1908 – V 321/08, RGSt 41, 
331; RG, Urt. v. 20.12.1909 – I 912/09, RGSt 43, 155.

4 Siehe die ständige Rechtsprechung des BGH zur Konkretisierung des strafrecht-
lichen Glücksspielbegriffs seit BGH, Urt. v. 18.04.1952 – 1 StR 739/51, BGHSt 2, 
274; BGH, Beschl. v. 29.09.1986 – 4 StR 148/86, BGHSt 34, 171; BGH, Beschl. v. 
11.01.1989 – 2 StR 461/88, BGHSt 36, 74; BGH, Urt. v. 28.11.2002 – 4 StR 260/02, 
NStZ 2003, 372; BGH, Urt. v. 08.08.2017 – 1 StR 519/16, ZfWG 2017, 502.
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tur5 vorherrschenden Interpretation setzt sich der Glücksspielbegriff aus drei 
konstituierenden Merkmalen zusammen, die kumulativ vorliegen müssen: 
Danach handelt es sich beim Glücksspiel um ein Spiel, bei dem der Teil-
nehmer durch den Einsatz (1) eines (nicht unerheblichen) Vermögenswertes 
eine geldwerte Gewinnchance (2) erhält, wobei die Entscheidung über Ge-
winn oder Verlust allein oder zumindest überwiegend vom Zufall (3) abhän-
gen muss. Liegen diese Grundeigenschaften vor, so soll die Annahme eines 
Glücksspiels dennoch ausscheiden, sofern die Vertragsparteien nicht in 
„Spielabsicht“ handeln, sondern einen „ernsthaften Meinungsstreit“ austra-
gen oder „ernsthafte wirtschaftliche Interessen“ verfolgen.6

Die vorgenannte, traditionelle Konkretisierung des strafrechtlichen Glücks-
spielbegriffs und ihre Zweckmäßigkeit werden heute kaum noch hinterfragt, 
sondern als gegeben akzeptiert. Ziel der nachfolgenden Untersuchung ist es 
daher, dieses über 100 Jahre alte Begriffsverständnis auf den Prüfstand zu 
stellen. Als Richtschnur der Überprüfung und Grundlage für die eigenen 
Betrachtungen und Auslegungsvorschläge soll vor allem der Strafgrund der 
Glücksspieldelikte herangezogen werden. Als Vorfrage ist daher zu klären, 
welchem Zweck die §§ 284 ff. StGB dienen bzw. auf den Schutz welches 
konkreten Rechtsguts jene Vorschriften abzielen.

Im 1. Teil der Arbeit wird zunächst das gesamte deutsche Glücksspielstraf-
recht im Überblick vorgestellt. Dabei ist auf die historische Entwicklung7 
einzugehen, von den ersten städtischen bzw. landesherrlichen Spielverboten 
im 13. Jahrhundert bis hin zu den jüngsten Reformen der Strafvorschriften 
des Kern- und Nebenstrafrechts mit Glücksspielbezug. Dem folgt eine Dar-
stellung des Regelungsgehalts der geltenden Glücksspieltatbestände8 des 
Kernstrafrechts (§§ 284 ff. StGB). Der 2. Teil beschäftigt sich sodann mit 
dem (umstrittenen) Strafgrund der Glücksspieldelikte. Als Ausgangspunkt 
bei der Suche nach dem geschützten Rechtsgut9 wird vorab näher untersucht, 
ob, in welchem Umfang und auf welcher Art und Weise das mit Strafe be-
drohte Verhalten – also das Veranstalten ungenehmigter Glücksspiele bzw. 
die Beteiligung daran – zu einem empirisch belegten Sozialschaden10 bzw. 
zu einer realen Beeinträchtigung schützenswerter Interessen führen kann. 

5 Siehe etwa Benert/Reeckmann, ZfWG 2013, 23 (24); Fischer, StGB, § 284, 
Rn. 3 ff.; Gaede, in: NK-StGB, § 284, Rn. 7; Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 284, 
Rn. 2; Heine/Hecker, in: Schönke/Schröder, § 284, Rn. 6 ff.; Heinrich, in: A/W/H/H, 
§ 24, Rn. 39a; Putzke, in: Becker/Hilf/Nolte/Uwer, § 284 StGB, Rn. 6.

6 Siehe etwa Gaede, in: NK-StGB, § 284, Rn. 14; Hohmann, in: MüKo-StGB, 
§ 284, Rn. 7, 14; Hollering, in: BeckOK-StGB, § 284, Rn. 9.

7 Siehe 1. Teil A.
8 Siehe 1. Teil B.
9 Siehe 2. Teil C. 
10 Siehe 2. Teil B.
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Diesem Vorgehen liegt die Erwägung zugrunde, dass Rechtsgüter nicht rein 
normativ bestimmt und sozusagen „erdacht“ werden können, sondern dass 
immer ein „empirisches Substrat“11 bzw. ein „empirisch nachvollziehbarer 
Zusammenhang zwischen inkriminierter Handlung und Rechtsgutsverletzung“12 
vorhanden sein muss. In diesem Zusammenhang erfolgt auch eine Auseinan-
dersetzung mit dem Phänomen „Glücksspielsucht“ – dem sog. pathologi-
schen Spielverhalten –, da sich hieraus ggf. Ansatzpunkte für die Bestim-
mung des Rechtsguts der Glücksspieldelikte ergeben können. Dabei werden 
insbesondere die Einordnung von Glücksspielsucht als psychische Erkran-
kung, die neueren Erkenntnisse in der Suchtforschung zur Verbreitung, den 
Ur sachen und Folgeschäden von krankhaftem Spielverhalten sowie das Ge-
fährdungspotential einzelner Spielarten näher beleuchtet, wobei neben „klas-
sischen“ Glücksspielen auch moderne Spielerscheinungen im Bereich des 
 Social Gaming berücksichtigt werden.

Auf der Grundlage der im 2. Teil gewonnenen Erkenntnisse wird anschlie-
ßend die Untersuchung des strafrechtlichen Glücksspielbegriffs im 3. Teil 
durchgeführt. Anhand von Beispielen werden zunächst die oben bereits er-
wähnten, begriffsbildenden Merkmale (Einsatz, Gewinnchance, Zufalls-
abhängigkeit des Spielausgangs)13 und im weiteren Verlauf die beiden Ein-
schränkungen bzw. Negativabgrenzungen nach dem Vertragszweck (kein 
ernsthafter Meinungsstreit, keine ernsthaften wirtschaftlichen Interessen)14 
näher in den Blick genommen. Die sich dabei stellenden Streit- und Abgren-
zungsfragen sowie die immer wiederkehrenden Probleme, die mit der prakti-
schen Anwendung der althergebrachten Glücksspieldefinition einhergehen, 
werden im Einzelnen aufgezeigt, diskutiert und sodann eigene Lösungs- bzw. 
Änderungsvorschläge angeboten – jeweils unter konsequenter Orientierung 
am Schutzzweck der Glücksspieldelikte. Auf diesem Weg werden auch au-
ßerstrafrechtliche Regelungen mit Glücksspielbezug, wie die ordnungsrecht-
liche Legaldefinition des Glücksspiels in § 3 I GlüStV15 sowie die Regelung 
für Gewinnspiele in Rundfunk und Telemedien in § 11 MStV16, ausführlich 
behandelt, um der Frage nachzugehen, in welchem Verhältnis jene Vorschrif-
ten zu § 284 StGB stehen und inwieweit sie Einfluss auf die Deutung des 
strafrechtlichen Glücksspielbegriffs haben könnten.

11 Hassemer/Neumann, in: NK-StGB, Vor § 1, Rn. 66.
12 Puschke, S. 253.
13 Siehe 3. Teil A.
14 Siehe 3. Teil B.
15 Siehe 3. Teil A. I. 3. b).
16 Siehe 3. Teil A. I. 3. c).


